
Gemäß § 53 Abs. 4 GOG 
an die Abgeordneten verteilt 

Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Lukas Hammer, Tanja Graf, Alois Schroll, 
Kolleginnen und Kollegen 
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zum Bericht und Antrag des Finanzausschusses über den Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) geändert wird (1462 d.B.) (TOP 4) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der oben zitierte Gesetzesantrag in der Fassung des Ausschussberichts 1462 d.B. wird wie 

folgt geändert: 

1. Z 3 lautet: 

„ 3. (Verfassungsbestimmung) In § 87 werden nach Abs. 5 folgende Abs. 6 und 7 angefügt: 

„(6) Der Bilanzgruppenkoordinator hat auf Aufforderung der Bundesministerin für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie ein transparentes, 

diskriminierungsfreies, marktbasiertes und öffentliches Ausschreibungsverfahren zur Vorhaltung 

von Gasmengen zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit durchzuführen. Die Vorhaltung 

erfolgt in Speicheranlagen, die für eine unmittelbare Ausspeisung in die Marktgebiete genutzt 

werden können . Die Vorhaltung für die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg kann auch in 

Speicheranlagen erfolgen, die an benachbarte Marktgebiete angeschlossen sind. Die insgesamt 

vorzuhaltende Gasmenge ist in der Aufforderung durch die Bundesministerin für Klimaschutz, 

Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie festzulegen, wobei die aktuellen sowie 

die prognostizierten Speicherstände und drohende oder bereits eingetretene Beeinträchtigungen 

oder Störungen der Versorgungssicherheit zu berücksichtigen sind. 

(7) (Verfassungsbestimmung) Die gemäß Abs. 6 beschafften Gasmengen sind zur 

Bereitstellung von physikalischer Ausgleichsenergie nach Ausschöpfung der 

Aufbringungsmöglichkeiten gemäß Abs. 3 vorzuhalten. Die Kosten der Vorhaltung werden aus 

Bundesmitteln gedeckt. Festlegungen zum Einsatz der Gasmengen, zum Energiepreis sowie zur 

verursachungsgerechten Kostentragung sind von der Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, 

Energie, Mobilität, Innovation und Technologie im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 

Finanzen mit Verordnung zu treffen . Die Verordnung kann auch Festlegungen über weitere 

Verwendungszwecke und über die Herkunft der gemäß Abs. 6 beschafften Gasmengen enthalten. 

Die Verordnung bedarf der Zustimmung des Hauptausschusses des Nationalrates; dabei gilt 

Art. 55 Abs. 5 Bundes-Verfassungsgesetz sinngemäß."" 
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2. Z 5 lautet: 

„ 5. (Verfassungsbestimmung) In § 169 wird nach Abs. 9 folgender Abs. 10 angefügt: 

„(10) (Verfassungsbestimmung)§ 87 Abs. 1Z4, § 87 Abs. 6 und 7 sowie§ 88 Abs. 2 Z 8 

treten mit Ablauf des 31. Mai 2025 außer Kraft."" 

Begründung 

Mit dem Abänderungsantrag wird eine sprachliche Anpassung und eine inhaltliche Änderung 

vorgenommen. 

Zu Z 1 (§ 87 Abs. 6 und 7): 

Die Wortfolge „durch die Bieter" in Abs. 6 entfällt ersatzlos, da nicht sämtliche Bieter, die sich 

am Ausschreibungsverfahren beteiligen, dazu verpflichtet sind, Gasmengen vorzuhalten. Diese 
Verpflichtung trifft lediglich jene Bieter, mit denen nach Abschluss des 
Ausschreibungsverfahrens ein Vertrag über die Vorhaltung von Gasmengen abgeschlossen wird . 

In Abs. 7 wird ergänzt, dass die Verordnung der Zustimmung des Hauptausschusses des 

Nationalrates bedarf, wobei Art. 55 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetz sinngemäß zur 

Anwendung gelangt. 
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